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1Boi'Qlatt zu:;:..Parlamo nt sko rrcs;pondol'1z 

Anfrags. 

der Abg. Dr. P:t ai f 0 1",1>1" .. S t übe r l,1nd Gonossen 

ah don Bundesministor für Finnnzen, 

16. Juli 1952 

botreffend eino N'ovclliorung dos Pensfons,überloi tungsgosotzos .. 

eolli!"'.-. - ..... 

Aus dem Kroia der unter die ]3est immungon dos P9nsions\iborlci tilngSge­

$otzos (PtlG.). t'allenden PonsionSparteicn 'werden in zwcifacher Hinsicht Kla­

gon lal,tt: 

1. Beamto mit vollor Hochschulbildung klagen darüber, daß ilmen im GOg'Elnsatz 

zu den Noupensioniston (§ 46 Abs~ lGUG~) die Zeit dor,Hochschulstudion 

1m Röchatausmaß von 4 Jahren für die Ruhegomßbomcssung nicht angorochn.at 

,"Iir~ ..• Obwohl ihnen zufolgo § 2 Abs. 4]~-U'G. der in § 116 Gehaltsgoeetz. , 

1927 für Beamt 0 mit voller Hochschulbildung als Ansto1lung~erfordernis 
vorgesehene höhero Hundertsatz von 2.4 Prozent für jedos 10 Dionstjahre 

Überschreitendo Dionstj ahr gewahrt bleibt, wirkt sich dioser Grundsatz 

orst boi einer }O Dienstjahre üborschreitenden Dienst.2Ioitglinstig a.us. 

Boträgt aber die Dienstzeit weniger als 30 Dienstjahro, so sind dio Alt ... 

pensionisten gegeniibor den Neuponsioniston durch die Nichtanrocbnung der 

Roohsclmlstudienzoi t benachteiligt. Dieso Benachteiligung trifft sami t 
dio violen vorz~i 'big in den Ruheutand versetztonakademischen :Beamten, 

dio ja schon. durch die vorzeitige Pensionierung, dio Nichtaraochn1,1ngdor 

]ienstzeit 1938 bis 1945 und die NichtberücksiChtigung der normalmäßieen 

:Beförderungen dieser Zoi t auf das allorschworste geschädigt \1Ul"don. 

Es könnte daher, um dio aufgezeigte Härte. c).eB Ponsionsüberloitungs-

gesetzos zu beseitigen, bestimmt werden, daß § 46 Abs. 1 GÜG. auf dio l'on- . 

s10nspart oien des PÜC. dann Anwondung findet, wenn sich nach don azn 13. 
3.1938 in Geltung gest~mdonen Vorschrif'ton ein niedrigerer Ruhe (Vorsor­

gungs)genuß ergibt als r>...ach den llcnsionsroc~tlichen Bestimmungen' dos Ge­

haltsüborloitungsgosotzos" Ein hÖhererRUhcgonuß auf Grund. der altal Vor-

.;schriftcn ersohofnt. hingogondadurchgorechtfortigt t als die Al tponsioni .... _ 

ston bis zum 1.1.1953, also volle 6 Jahre, auf ihre v.o11oAngleichung. 

an die Noupensiol'listcn warton müssen, also bis dahin weniger bekommen. 

2 •. Nach § 10 P'tfG.· kann_ Ruh est andsbo amt on des Bundes. die in der Zoi t zwi­

schen dem-50. März 1933 und dem 27 • April 1945 gegen Zahlung der Diffe­

renz zwischen ihrem Ruhe go nuß und ihrom letzton Aktivitätsbezug vorwendet 

worden sind, die Zeit dieser Verwondung für-don Hundertsatz ~cs RuhQgG­

nusses angerochnot werden. 
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12. :Beiblatt pc;i.blatt zur J?al.'1amont~o.rrospondo~ 16. Juli 1952 

Dio Erläutorungen der Regierungsvorlage sch'iioieoJ,1 Sich ü.ber dieso son­

dorbal'o Regolung aus. Es :;tst nämlich orstons nicht einzusehen, via rum dios~ 

ta.tSäch1iohe Vorwondungszeit nur angerechnet werden "kann", ~d zwoitons 

niaht einzusehen, wa.l'Um die Anrechnung nur dann zilläSsig ist, wenn der vox­

wendete Ruhostandsboamte die P.i:rf.c~o.~ dQr :Bezügo bezahlt bekam_ 

Es !eh nämlioh auchvorgokommen, daß Ruhostand'ilboatlto in der Zeit von 
1938 bis 1945 und auch darüber hinaus wegen PersonalJ!l~gels unter gloich.;e1-

ti8'0t Stillogu.n.g ihres RuhogcnusBes als Vortragsbedionatcte boi ihror fr'J.­

horon llienststellc verwend.et und entlohnt 'ivurdon~ Diose Vo~tragsbedio:n.8t$­

ten Vlaren nach don Bestimmungen des .Angostel1tonveraicherungsgosetzes ver .. 

sicherungst'rei. Andererseits ha.tte § 11 derzwQiten Verordnung "übor Maß ... 

nahmen auf dem Gebieto dos Beamtonrechtes Vom 5.·Mai 1940 t DRG:Bl. I 8.732, 
boetinullt, daß bei RuheatandSboaffi':ton, die seit 1.9.1939 als Angest ollte oder 

.Ubei ter im öffont1iohon Dionst bescMftigt wuro.on, dioso Dienstzeit ihrer 
ruhegohaI tsfäh~gon Dienstzeit hinzuzurcohnon ist • :Mit dieser Anreohnung ha.­

b-on nun diese \1iodorverwcndoton Ruhestandsboamton goreohnet und dahor auch 

a.uf' eine freiwillige Versioherung. sofern sio üborhaupt möglich wa.r.ver­

zichtot. ' 
Diese Dienstzeit geht nun diesen wiedorvor.vondoton Ruhoständsbeamton 

nach dorderzeitigon 3cgo1ung des § 10. ptj'G. völlig verloren, \1oilihnan 

dioso Zeit nicht angorochiletwerdon kann. Das ist eine nicht zu roc.htfor-
, . I 

tigendo Härte, dio u-nbedingt beseitigt 'gordon muß. 

~o gefertigten Abgoordneten stel~On daher nn dQn RorrnBundosministor 

für Finan~ondio 

J.. n fra g 01 

Ist der He~r Bundosminister boreit, die aufgozeig-ton Härton un-d ungo­

reohten J.uswirkungQn des § 2 1l.bs'. 4 Satz 2 und des § 10 Penaicmsüborlo!. 

tungs gosot 7· lurch Ausarbeitung oinor entsprochenden Rogiorungsvo~l~ge 

odor in sonstiger geeigneter Weisozu be~o1tigon? 

.. --.- .... -. 
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